
Stadt Eltville am Rhein  
 

Beschlussvorlage  
Drucksache VL-125/2023  
 Datum: 18. Oktober 2023 

 

Aktenzeichen I/Ist 

Federführendes Amt Haupt- und Finanzverwaltung (Amtsleitung) 

Vorlagenerstellung Herr Stutzer 
 
Beratungsfolge Termin 

Magistrat 14. November 2023 

Hauptausschuss für Finanzen und Nach-
haltigkeit 27. November 2023 

Magistrat 28. November 2023 

Stadtverordnetenversammlung 11. Dezember 2023 

 
Betreff: 
Erwerb einer Beteiligung an der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, zwei Geschäftsanteile zu einem Preis von je 200 € 
EUR je Geschäftsanteil aufgrund eines Kaufvertrags zwischen PD - Berater der öffentlichen Hand 
GmbH (PD) und der Stadt Eltville am Rhein über den Verkauf und die Abtretung von Gesellschafts-
anteilen an der PD entsprechend dem als Anlage 1 beigefügten Entwurf zu kaufen und zu erwerben. 
Darüber hinaus beschließt die Stadtverordnetenversammlung, der als Anlage 2 beigefügten Gesell-
schaftervereinbarung beizutreten und mit der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH die als An-
lage 3 beigefügte Eckpunktevereinbarung abzuschließen 
 
Sachverhalt: 
I. 
Die PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH 
 

1. Beratungsangebot 
 

Das Ziel der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH („PD“) ist, eine moderne und stabile Verwal-
tungsarbeit zu unterstützen. Hierzu gehört es, öffentliche Investitionen anzubahnen und deren Um-
setzung zu begleiten sowie strategische Konzepte und nachhaltige Handlungsoptionen zu entwi-
ckeln. Gestützt auf die Beratungstätigkeit seit 2009 ausschließlich für die öffentliche Hand verfügt 
die PD über umfangreiche Erfahrungen in der strategischen sowie Projektberatung öffentlicher Auf-
traggeber. Dabei bietet die PD neben der umfangreich aufgebauten Expertise zu Kooperationsmo-
dellen Beratung in allen Phasen eines Projektlebenszyklus sowie mit differenzierten Schwerpunkten 
nach Tätigkeitsfeldern an. Damit ist für die vielfältigen Herausforderungen, denen die öffentliche 
Verwaltung heute gegenübersteht, ein umfangreiches Beratungsangebot geschaffen. 
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Die PD steht ausdrücklich für eine ergebnisoffene Prüfung unabhängig vom gewählten Beschaf-
fungs- bzw. Realisierungsansatz, die ausschließlich im wirtschaftlichen Interesse des öffentlichen 
Auftraggebers erfolgt.  
Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei ein flächendeckendes variantenneutrales Beratungsangebot 
zu allen Beschaffungsvarianten gerade für Kommunen über den kompletten Projektzyklus von öf-
fentlichen Investitionsvorhaben. Dabei nimmt die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen, Variantenvergleichen, Eignungstests und Machbarkeitsuntersuchungen und der strategischen 
und organisatorischen Beratung für Investitionsvorhaben aller Art eine besondere Bedeutung ein. 
Neben der Beratung soll auch die unmittelbare Schulung von kommunalen Anwendern weiter aus-
gebaut werden, mit dem Ziel, dass diese eigenständig die erforderlichen Verfahrensschritte durch-
führen bzw. ggf. erforderliche weitere externe Planungs- und Beratungsleistungen beschaffen kön-
nen. In Zusammenarbeit mit ausgewählten technischen Rahmenvertragspartnern soll die PD dar-
über hinaus flächendeckend in Deutschland Projektplaner, Projektmanager und Projektsteuerer an-
bieten, die die Wirtschaftlichkeit von Projektansätzen und Beschaffungsalternativen mittels fortzu-
entwickelnder Rechenmodelle für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen umfassend vergleichen und 
beurteilen können. 
Im Bereich Bau und Infrastruktur baut die PD die vorhandene Kompetenz in der wirtschaftlich effizi-
enten Strukturierung und Steuerung von Hochbau- und vergleichbaren Infrastrukturbeschaffungen 
auf allen staatlichen Ebenen weiter aus. Die Beratung soll dabei alle Realisierungsvarianten umfas-
sen und den Lebenszyklus von Investitionen in den Fokus nehmen.  
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt der PD sind Beratungsleistungen zu IT-Dienstleistungen sowie 
die Strategie- und Organisationsberatung für die gesamte öffentliche Verwaltung bei anspruchsvol-
len Veränderungsprojekten und der Verwaltungsmodernisierung. Ausgehend von einer vorgelager-
ten Strategieberatung umfasst dies sowohl die Konzeption und Umsetzung von Organisationsmo-
dellen als auch strategische Sourcing-Konzeptionen. 
 

2. Struktur der PD 
 
Die PD ist aus der ÖPP Deutschland AG hervorgegangen. Die Umwandlung der ÖPP Deutschland 
AG in eine GmbH wurde vorgenommen, um allen unmittelbaren und mittelbaren Gesellschaftern 
eine ausschreibungsfreie Beauftragung der PD gestützt auf den Ausnahmetatbestand des § 108 
GWB zu ermöglichen (sog. „Inhouse-Tatbestand“).  
Gesellschafter der PD dürfen nach dem Gesellschaftsvertrag nur öffentliche Auftraggeber im Sinne 
des § 99 Nr. 1 bis 3 GWB sein. Die aktuellen unmittelbaren Gesellschafter sind der Gesellschafter-
liste der PD zu entnehmen (beigefügt als Anlage 4). Die Struktur der PD wurde speziell so ausge-
staltet, dass alle Gesellschafter die PD ohne öffentliche Ausschreibung des Auftrages im Wege ei-
nes vergaberechtlich privilegierten Inhouse-Geschäfts beauftragen können.  
Hierzu wurden die sich aus § 108 GWB ergebenden Grundsätze für eine Inhouse-Beauftragung bei 
der Konzeptionierung der PD berücksichtigt. So ist durch den Gesellschaftsvertrag und die Gesell-
schaftervereinbarung insbesondere dafür Sorge getragen, dass die für die Erfüllung des Inhouse-
Tatbestands erforderliche Kontrolle der PD durch alle an ihr beteiligten Gesellschafter im Sinne des 
§ 108 Abs. 4 Nr. 1 „gemeinsam“ ausgeübt wird. Kein Gesellschafter hat eine derart hervorgehobene 
Stellung inne, die es ihm erlaubt, die PD allein zu kontrollieren.  
 
Neben der Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung sieht der Gesellschaftsvertrag als 
weiteres Organ der PD einen obligatorischen Aufsichtsrat vor, dessen Zusammensetzung sowie 
dessen Rechte und Pflichten sich nach den Vorschriften des Drittelbeteiligungsgesetzes in seiner 
jeweiligen Fassung, den danach anzuwendenden Vorschriften des Aktiengesetzes und nach den 
Vorschriften des Gesellschaftsvertrags bestimmen. Durch die Gesellschaftervereinbarung ist si-
chergestellt, dass allen fünf Gesellschaftergruppen ((1) Bund, (2) Länder, (3) Kommunen, (4) öffent-
lich-rechtliche Körperschaften, (5) Sonstige Öffentliche Auftraggeber) im Hinblick auf die von der 
Gesellschafterversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder jeweils mindestens ein Vor-
schlagsrecht zusteht (vgl. im Einzelnen den als Anlage 5 beigefügten Gesellschaftsvertrag sowie 
die als Anlage 2 beigefügte Gesellschaftervereinbarung). Insofern sind letztlich alle an der PD als 
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unmittelbare Gesellschafter beteiligten öffentlichen Auftraggeber – über Vertreter der jeweiligen 
Gesellschaftergruppen – im Aufsichtsrat vertreten. 
 
Über die Gesellschafterversammlung steht den Gesellschaftern der PD gegenüber der Geschäfts-
führung der PD ein umfassendes Weisungsrecht zu. Darüber hinaus verfügt die Gesellschafterver-
sammlung gegenüber dem Aufsichtsrat sowohl über die Kompetenz, für bestimmte Geschäfte der 
Geschäftsführung bestehende Zustimmungsvorbehalte an sich zu ziehen als auch bestimmte – nach 
dem Gesellschaftsvertrag grundsätzlich dem Aufsichtsrat zustehende – Kompetenzen an sich zie-
hen.  
Die PD sorgt für ein Höchstmaß an Transparenz und wird umfassend geprüft. Hierfür ist im Gesell-
schaftsvertrag sichergestellt, dass der Jahresabschluss nebst Lagebericht nach den Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und ge-
prüft wird. Die PD unterliegt zudem dem Public Corporate Governance Codex (PCGK) des Bundes. 
Im Rahmen der Abschlussprüfung erfolgt auch die erweiterte Prüfung nach § 53 HGrG. Dem Bun-
desrechnungshof sind nach § 24 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags die Befugnisse nach § 54 HGrG 
eingeräumt worden. D.h. der Bundesrechnungshof hat das Recht, sich im Rahmen seiner Prüfungen 
nach § 44 HGrG zur Klärung von Fragen bei dem Unternehmen unmittelbar zu unterrichten und zu 
diesem Zweck den Betrieb, die Bücher und die Schriften des Unternehmens einzusehen. Dadurch 
ist eine sorgfältige und umfassende Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung sicher-
gestellt. Prüfrechte anderer Rechnungsprüfungsbehörden sind daher nicht vorgesehen. 
 
II. Die Beteiligung an der PD 
 
Mit dem Erwerb der Geschäftsanteile erlangt die Stadt Eltville die Stellung eines unmittelbaren Ge-
sellschafters der PD mit allen gesellschaftsrechtlichen Rechten und Pflichten. Über die oben be-
schriebene gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung der PD übt die Stadt Eltville gemeinsam mit allen 
anderen Gesellschaftern der PD eine gemeinsame Kontrolle i.S.d. § 108 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 
GWB aus.  
Diese Kontrolle kann der Gesellschafter insbesondere über die Wahrnehmung von Antrags- und 
Stimmrechten in der Gesellschafterversammlung sowie bei der Auswahlentscheidung zum Vor-
schlag für das Mitglied des Aufsichtsrates durch die jeweilige Gesellschaftergruppe ausüben. Die 
Gesellschafterversammlung kann zudem nach dem Gesellschaftsvertrag Weisungen an die Ge-
schäftsführung erteilen. Ferner stehen dem Gesellschafter unter Beachtung der Regelungen der Ge-
sellschaftervereinbarung und des Gesellschaftsvertrags Auskunfts- und Informationsrechte eines 
Gesellschafters nach dem GmbHG zu. 
Der Erwerb der Geschäftsanteile erfolgt durch notariellen Geschäftsanteilskauf- und -abtretungsver-
trag. Die Kosten der Beteiligung belaufen sich auf 200,00 EUR pro Geschäftsanteil d.h. vorliegend 
insgesamt in Höhe von 400,00 EUR. 
  
Es handelt sich um so genannte „gestrippte“ Anteile: Die zu erwerbenden Geschäftsanteile sind 
wirtschaftlich von wesentlichen wertbestimmenden Rechten entkleidet, so dass der Kommune wirt-
schaftlich nur der Anspruch auf Rückzahlung der Stammeinlage im Liquidationsfall zusteht, der wirt-
schaftlich dem Nennbetrag entspricht (sog. „gestrippte Anteile“). Hierzu behält sich die Bundesre-
publik Deutschland einen unentgeltlichen Nießbrauch an den Geschäftsanteilen vor, der namentlich 
Gewinnausschüttungen und soweit möglich auch Liquidationserlöse erfasst. Weiterhin tritt der Er-
werber mit dem Erwerb sämtliche Vermögensrechte aus den verkauften Geschäftsanteilen (mit 
Ausnahme der Rückzahlung der Stammeinlage), die nicht durch den Nießbrauch erfasst werden, an 
die Bundesrepublik Deutschland ab. Dies erfasst v.a. Rechte aus der Auflösung von Kapitalrückla-
gen, die rechtstechnisch keine „Früchte“ der Anteile darstellen und daher vom Nieß-brauch nicht 
erfasst werden können. Gleichzeitig erhält der Erwerber das Recht, von der Bundesrepublik 
Deutschland den Rückerwerb der Anteile zu dem Erwerbspreis zu verlangen, wenn das wichtige In-
teresse an der Beteiligung nicht mehr fortbesteht. Aufgrund dieser Konstruktion entspricht der Kauf-
preis für die Anteile deren Nennbetrag (EUR 200 je Anteil). 
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Mit diesem Vertrags- und Preismodell trägt der Erwerber somit kein Kapitalausfallrisiko und kann 
durch die mit den übertragenen Gesellschaftsanteilen verbundenen Verwaltungs- und Kontroll-
rechte der PD Aufträge im Wege einer Inhouse-Vergabe erteilen, partizipiert aber nicht an dem 
wirtschaftlichen Erfolg der PD. Die Entkleidung von den wertbestimmenden Vermögensrechten 
lässt die für die Ausübung des ausschlaggebenden Einflusses im Sinne des § 108 Abs. 5 Nr. 2 GWB 
erforderlichen Gesellschafterrechte unberührt.  
 
III. Die Beauftragung der PD  
 
Die Beauftragung der PD durch ihre Gesellschafter erfolgt auf zivilvertraglicher Basis. Die Rahmen-
bedingungen der Beauftragung, insbesondere die Preise, sind in der Eckpunktevereinbarung für 
alle Gesellschafter gleich festgelegt (vgl. Eckpunktevereinbarung beigefügt als Anlage 3). Auf der 
Grundlage dieser Eckpunktevereinbarung erfolgt dann die individuelle Beauftragung der PD durch 
den jeweiligen Gesellschafter.  
 
IV. Vorteile einer Beteiligung an der PD 
 

1. Ausschreibungsfreie Beauftragung der PD 
 

Die Gesellschafter der PD können die PD ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens im Rah-
men eines vergaberechtlich privilegierten Inhouse-Geschäfts beauftragen. Die Voraussetzungen für 
eine ausschreibungsfreie Inhouse-Vergabe (vgl. § 108 GWB) werden vorliegend erfüllt.  
Da sich an der PD nur öffentliche Auftraggeber beteiligen dürfen, besteht keine inhouse-schädliche 
private Kapitalbeteiligung an der PD nach § 108 Abs. 4 Nr. 3 GWB (sog. „Beteiligungskriterium“). 
Die PD wird zudem nahezu ausschließlich für die öffentlichen Auftraggeber, die an ihr beteiligt sind, 
tätig (sog. „Wesentlichkeitskriterium“). Die Umsätze der PD mit ihren Gesellschaftern lagen in den 
vergangenen Jahren stets weit oberhalb von 80 Prozent des Gesamtumsatzes. So lag der Anteil des 
mit Nicht-Gesellschaftern erzielten Umsatzes 2020 und 2021 durchschnittlich bei lediglich etwa 1 % 
des Gesamtumsatzes. Die Einhaltung dieser Quote wird durch die Geschäftsführung und den Auf-
sichtsrat im Rahmen der laufenden Berichterstattung überwacht. Dadurch wird sichergestellt, dass 
das sogenannte Wesentlichkeitskriterium des § 108 Abs. 4 Nr. 2 GWB erfüllt ist und bleibt.  
Auch das sogenannte „Kontrollkriterium“ des § 108 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 GWB, wonach die an der 
PD beteiligten öffentlichen Auftraggeber gemeinsam über das Unternehmen eine ähnliche Kontrolle 
ausüben müssen wie über ihre eigenen Dienststellen, ist vorliegend gewährleistet. Die gesell-
schaftsrechtliche Struktur der PD sowie der Gesellschaftsvertrag und die Gesellschaftervereinba-
rung wurden speziell so ausgestaltet, dass alle beteiligten öffentlichen Auftraggeber eine gemein-
same Kontrolle über die PD ausüben (vgl. hierzu oben Ziffer I.2.). 
 

2. Geringer Verwaltungsaufwand 
 
Der Verwaltungsaufwand, der mit der Beteiligung an der PD verbunden ist, wird möglichst gering-
gehalten. 
Der Eintritt in die PD erfolgt vorliegend durch den Kauf von Geschäftsanteilen an der PD mittels ei-
nes in notarieller Form geschlossenen Vertrags.  
Verwaltungsaufwand entsteht lediglich im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Gesellschafter-
versammlung (vgl. § 48 GmbHG) und deren Vorbereitung sowie ggf. mit der Wahrnehmung sonsti-
ger Gesellschafterrechte. 
 

3. Flexible Beauftragung 
 
Da die PD ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens beauftragt werden kann, sind ihre Gesell-
schafter bei der Beauftragung nicht – wie bei einer Ausschreibung – auf den ausgeschriebenen 
Leistungsumfang beschränkt. Der Gesellschafter kann als Auftraggeber vielmehr flexibel und 
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schnell einen Auftrag mit der PD vereinbaren und diesen in Abstimmung mit der PD im weiteren 
Verlauf des Projekts an seine Bedürfnisse anpassen. 
 

4. Spezialisierung auf die Beratung der öffentlichen Hand 
 
Die PD ist ausschließlich für die öffentliche Hand und zu weit mehr als 80 Prozent für ihren Gesell-
schafterkreis tätig. Dies vermeidet Interessenkonflikte zu anderen Beratungsmandaten und stellt ei-
nen großen Erfahrungsschatz zu öffentlichen Investitionsvorhaben sicher. Die PD verfügt damit über 
das notwendige Knowhow, um den speziellen Anforderungen öffentlicher Auftraggeber gerecht zu 
werden. Aufgabe der PD ist die Beratung ausschließlich im Interesse der öffentlichen Hand. 
 
Finanzielle Auswirkungen (Kostenstelle, Haushaltsansatz, Fördermittel) / Bemerkung der Kämmerei: 
400,00 € Erwerb von PD-Gesellschaftsanteilen 
 
Begründung zur Nachhaltigkeit der Maßnahme: 
1.1 Verwaltungsorganisation 
1.1.1 Strukturen der öffentlichen Verwaltungen 
1.1.1.1 Ziel 
Eine moderne und nachhaltige öffentliche Verwaltung mit neuen Denkweisen 
und Impulsen in Bezug auf ihre innere Organisation, ihre Handlungsweisen und 
Angebote. 
 
 
Anlage(n): 

(1) Muster-Anteilskauf- und Optionsvertrag 
(2) Gesellschaftervereinbarung 
(3) Eckpunktevereinbarung 
(4) Gesellschaftsvertrag 

 
 
 
 
Patrick Kunkel 
Bürgermeister 

 




